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Kantonsrat St.Gallen 22.09.12 
 

 
 
 

Gesetz über das St.Galler Bürgerrecht 
 
 
 
Antrag vom 20. April 2010 
 
 
 
Steiner-Kaltbrunn 

 
 
 
Art. 28 Abs. 3 (neu):  Der Rekurs ist kostenlos, soweit er nicht willkürlich erfolgt ist.  

 
 
    Begründung: 
 
    Das Recht auf Rekurs soll vollumfänglich gewährt werden, ohne 

jegliche Hürde eines finanziellen Vorschusses.  
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